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Leistungsvereinbarung Tambourenausbildung 
 
 

Vertragsparteien: 
 
Musikgesellschaft Wilderswil, 3812 Wilderswil                                                                
 
und 
 

Schüler bzw. dessen Eltern/Vertreter:  
 
 
Name/Vorname: ………………………………………………………….. Geburtsdatum: ………………………...................... 

Namen Eltern: ………………………………………………………….. ………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………….. PLZ/Ort:  …………………………………………….. 

Telefon/Handy: ………………………………………………………….. Instrument: ………………………………………….. 
 
 

 
 

Grundsatz 
Die Musikgesellschaft Wilderswil übernimmt die Grundausbildung des Schülers auf dem genannten Instrument. Ziel ist die 
Aufnahme des Schülers in die Jungtambourengruppe Wilderswil. Diese ist durchs ganze Jahr aktiv und fördert mit verschie-
denen Aktivitäten die Gruppenintegration und die Integration in die Musikgesellschaft Wilderswil (z.B. Lottomatch, Platzkon-
zerte, Frühlings- und Kirchenkonzerte usw). 
 
 

Instrument / Material 
Das Instrument wird von der Musikgesellschaft Wilderswil gratis zur Verfügung gestellt. Die Miete eines Instrumentes beträgt 
üblicherweise zwischen CHF 30.00 und CHF 80.00 monatlich. Der Schüler hat das Instrument sorgfältig zu behandeln und 
zu pflegen. Das Instrument ist bei einem allfälligen Austritt sauber gereinigt und in gutem Zustand zurückzugeben.  
 
Ausnahme: Wird das Instrument durch die Musikgesellschaft Wilderswil zur Verfügung gestellt und der Schüler spielt nicht in 
der Jungtambourengruppe/Jugendmusik Wilderswil mit, dann ist eine pauschale Benützungsgebühr von CHF 350.00 pro 
Jahr an die Jugendmusik zu entrichten. Bei Mietinstrumenten ist die volle Miete selber zu tragen. 
 
Abnützung und Revisionen gehen zulasten der Musikgesellschaft Wilderswil. Ansprechperson ist der jeweilige Materialver-
walter. Die Musikgesellschaft Wilderswil übernimmt keine Kosten ohne vorherige Absprache mit dem Materialverwalter. 
 
Reparaturkosten aufgrund mutwilliger und unsorgfältiger Behandlung des Instrumentes gehen zulasten des Schülers bzw. 
dessen Eltern/Vertreter. 
 
 

Versicherung 
Die Versicherung des Instrumentes bei Beschädigung oder Verlust ist Sache des Kindes bzw. dessen Eltern/Vertreter. 
 
Name der Haftpflichtversicherung:  ............................................................................................................................................. 
 
 

Unterricht 
Der Unterricht findet entweder im Musiklokal der Musikgesellschaft Wilderswil oder nach individueller Vereinbarung mit dem 
jeweiligen Lehrer statt. Der Unterricht findet in Gruppen wie auch im Einzelunterricht statt. 
 
 
Der Schüler wird 1 x wöchentlich 1 Stunde unterrichtet. Die Lehrer sind Aktivmitglieder der Musikgesellschaft Wilderswil. Der 
Ausfall einer Lektion infolge Verhinderung des Lehrers ist nachholpflichtig. Bei Verhinderung des Schülers ist die Nachho-
lung der Lektion mit den Eltern/Vertreter abzusprechen. 
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Unterrichtskosten  
 

Pauschale Gebühr pro Jahr    CHF   150.00 
 

Jahresbeitrag    CHF   100.00 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich Anfangs Jahr. Beginnt ein Schüler mit dem Unterricht während eines laufenden Jah-
res, dann werden die Kosten pro Rata gestellt. 
 
Die Kosten für das Notenmaterial betragen ca. CHF 40.00 jährlich und werden direkt einkassiert. Das Notenmaterial verbleibt 
Eigentum des Schülers. 
 
 

Jungbläserkommission 
Die Ausbildung des Schülers und die Jungbläsergruppe bzw. Jugendmusik Wilderswil stehen unter der Obhut der Jungblä-
serkommission der Musikgesellschaft Wilderswil. 
 
 

 
 
Eltern/Vertreter des Schülers: 
 
 
................................................................. ……………………………………………… 
Ort, Datum  Unterschrift 

 
 

Jungbläserkommission Wilderswil  
 
 
.................................................................. ................................................................ 
Ort, Datum  Unterschrift 

 


